
gerichteten wirtschaftlichen Verhältnisse einzurichten. Auch
diese Würdigung, die der im Scheidungszeitpunkt noch rela-
tiv jungen Klägerin eine unbegrenzte Lebensstandardgarantie
zu Lasten des inzwischen wieder verheirateten Beklagten als
unbillig versagt und ihr stattdessen eine zeitlich gestreckte
Anpassung ihres Lebenszuschnitts an ihre eigenen beruflichen
Existenzgrundlagen als zumutbar abverlangt, lässt revisions-
rechtlich bedeutsame Rechtsfehler nicht erkennen.
b) Die Revision rügt weiterhin, das OLG habe erheblichen
Sachvortrag der Klägerin übergangen. So sei es insbesondere
davon ausgegangen, dass die Klägerin ihre Erwerbstätigkeit
problemlos habe ausweiten können. Die Klägerin habe jedoch
vorgetragen, dass sie sich deshalb bei ihrer Arbeitgeberin
nach einer Vollzeitbeschäftigung erkundigt habe, weil sie
von deren Absicht gehört habe, sich von der Klägerin zu
trennen und deren Stelle mit einer Vollzeitkraft zu besetzen.
Die Klägerin habe daraufhin ihrer Arbeitgeberin erklärt, dass
sie zunächst die Vollzeitstelle wahrnehmen wolle. Dazu sei es
jedoch nicht mehr gekommen, da in der Folgezeit bei der
Arbeitgeberin gravierende Probleme aufgetreten seien, wel-
che diese Anfang 2003 gezwungen hätten, die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens zu beantragen. Außerdem habe die Klä-
gerin nach ihrem Vortrag wegen des Kinderwunsches der
Parteien und einer 1985 beantragten Adoption bis 1987 nicht
oder nur eingeschränkt erwerbstätig sein und damit ihre be-
rufliche Entwicklung nicht ausweiten können; dies wirke sich,
was das OLG nicht gewürdigt habe, erfahrungsgemäß auch
bei späterer Aufnahme einer Tätigkeit aus.
Dieser Angriff verhilft der Revision schon deshalb nicht zum
Erfolg, weil es auf den von der Revision in Bezug genom-
menen Vortrag der Klägerin nicht ankommt. Das OLG ist –
wie zuvor auch schon das AG – von einer Obliegenheit der
Klägerin zu einer ganztägigen Erwerbstätigkeit ausgegangen.
Es hat deshalb der Klägerin – von dieser nicht angegriffen –
als fiktives Einkommen den Betrag zugerechnet, den sie als
Entgelt aus einer ganztägigen Erwerbstätigkeit erzielen könn-
te. Im Streit steht deshalb nur der Unterhalt, der sich – gem.
§ 1573 Abs. 2 BGB – aus der Differenz zwischen dem
tatsächlichen Erwerbseinkommen des Beklagten und dem
fiktiven (auf eine tatsächlich nicht ausgeübte Ganztagstätig-
keit bezogenen) Erwerbseinkommen der Klägerin ergeben
könnte. Auf die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen
die Klägerin ihre tatsächlich ausgeübte Teilzeittätigkeit zu
einer Ganztagstätigkeit ausweiten konnte oder noch kann,
kommt es deshalb nicht an. Ebenso ist ohne Belang, ob und
warum die Klägerin während eines erheblichen Teils der
Ehezeit nicht oder nur eingeschränkt erwerbstätig war. Diese
– vom OLG im Übrigen keineswegs übergangene – Frage
wäre allenfalls dann von Bedeutung, wenn die Klägerin, wäre
sie während der gesamten Ehezeit in vollem Umfang berufs-
tätig gewesen, aus einer vollzeitigen Erwerbstätigkeit ein
höheres Entgelt erzielen könnte als sie es nunmehr – auf
Grund ihrer zeitweise unterbrochenen Berufstätigkeit – bei
ganztägiger Beschäftigung tatsächlich erzielen kann. Ein sol-

cher ehebedingter Nachteil ist, wie bereits ausgeführt, der
Klägerin jedoch nicht entstanden.
c) Die Revision macht schließlich geltend, der Beklagte müsse
sich entgegenhalten lassen, weder in der Scheidungsfolgenver-
einbarung vom 11.10.1993 noch im späteren Unterhaltsvergleich
vom 22.5.1997 eine Befristung des Unterhalts vereinbart zu
haben. Auch mit diesem Angriff dringt die Revision nicht durch.
Beiden Vereinbarungen kommt, was die Revision nicht ver-
kennt, für die vorliegende Leistungsklage keine Präklusions-
wirkung gem. § 323 Abs. 2 ZPO zu. Auch sonst stehen die
Vereinbarungen der vom OLG vorgesehenen Befristung des
Aufstockungsunterhalts nicht entgegen. Das OLG ist – wie
schon zuvor das AG – offenbar davon ausgegangen, dass der
Vergleich vom 22.5.1997 keinen Verzicht der Klägerin auf
einen über den 31.5.2001 hinausreichenden Unterhalt enthält,
die Parteien vielmehr nur die Abänderbarkeit des Vergleichs
für die Zeit bis zum 31.5.2001 ausschließen wollten; anderen-
falls hätte es den Unterhaltsanspruch der Klägerin nicht – wie
geschehen – über den 31.5.2001 hinaus befristen können. Es
kann dahinstehen, ob diese – vom OLG nicht näher erörterte,
für die Revisionsklägerin aber günstige – Annahme vom
Wortlaut des Vergleichs her nahe liegt. Auch wenn nämlich
die Befristung der Abrede in diesem einschränkenden Sinne
verstanden wird, lässt sich aus ihr nicht herleiten, dass ihret-
wegen eine über sieben Jahre später wirksam werdende Be-
fristung des Aufstockungsunterhalts für die Klägerin unbillig
ist oder der Beklagte mit dieser Abrede sein Recht, später eine
solche Befristung geltend zu machen, verwirkt hat. Erst recht
gilt dies für die vorangegangene Scheidungsfolgenverein-
barung vom 11.10.1993, die in Ansehung des Unterhalts
durch den späteren Prozessvergleich abgelöst worden ist.

Nichtigkeit des gesamten Ehevertrages

§ 138 Abs. 1 BGB

Ergibt bereits die Gesamtw%rdigung eines Ehevertrags,
dessen Inhalt f%r eine Partei ausnahmslos nachteilig ist
und dessen Einzelregelungen durch keine berechtigten
Belange der anderen Partei gerechtfertigt werden, des-
sen Sittenwidrigkeit (§ 138 Abs. 1 BGB), so erfasst die
Nichtigkeitsfolge notwendig den gesamten Vertrag; f%r
eine Teilnichtigkeit bleibt in einem solchen Fall kein
Raum. Insbesondere l$sst sich die Nichtigkeit des verein-
barten Ausschlusses des Versorgungsausgleichs nicht
deshalb verneinen, weil bereits der Ausschluss des nach-
ehelichen Unterhalts seinerseits nichtig sei und die be-
nachteiligte Partei deshalb mithilfe des Altersvorsorge-
unterhalts eine eigene Altersvorsorge aufbauen kçnne.

BGH, Beschl. v. 17.5.2006 – XII ZB 250/03 (OLG D%ssel-
dorf, AG D%sseldorf)

Gründe: I. Die am 6.3.1990 geschlossene Ehe der Parteien,
aus der zwei 1993 und 1997 geborene Kinder hervorgegangen
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sind, wurde auf den der Ehefrau (Antragsgegnerin, brasilia-
nische Staatsangehörige, geb. 1966) am 8.2.2003 zugestellten
Antrag des Ehemannes (Antragssteller, deutscher Staatsange-
höriger, geb. 1955) durch Verbundurteil des AG – Familien-
gericht – vom 27.5.2003 geschieden (insoweit rechtskräftig
seit dem 1.10.2003). Die Parteien streiten über die Durch-
führung des Versorgungsausgleichs.
Mit notariellem Ehevertrag vom 20.2.1990 vereinbarten die
Parteien für ihre Ehe die Geltung deutschen Rechts sowie
Gütertrennung. Außerdem schlossen sie u.a. jegliche Aus-
gleichsansprüche sowie den Versorgungsausgleich aus und
verzichteten wechselseitig auf nachehelichen Unterhalt mit
Ausnahme des Unterhalts aus Anlass der Versorgung eines
oder mehrerer gemeinsamer Kinder. Die etwaige Ungültigkeit
einzelner Bestimmungen des Vertrages sollte auf dessen Fort-
bestand und auf die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
keinen Einfluss haben. Mit notariellem Ehevertrag vom
7.3.1990 erstreckten die Parteien den Unterhaltsverzicht auf
jeglichen nachehelichen Unterhalt und damit – ausdrücklich –
auch auf den wegen der Betreuung eines gemeinsamen Kin-
des geschuldeten Unterhalt. Für die Antragsgegnerin, die der
deutschen Sprache damals nicht mächtig war, wurde beim
Abschluss beider Verträge eine Dolmetscherin zugezogen.
Seit der – 2001 erfolgten – Trennung der Parteien leben die
Kinder bei der Antragsgegnerin.
Das AG hat festgestellt, dass ein Versorgungsaugleich nicht
stattfindet. Das OLG hat die dagegen gerichtete Beschwerde
der Antragsgegnerin zurückgewiesen. Mit der zugelassenen
Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragsgegnerin ihr Begeh-
ren, den Versorgungsausgleich durchzuführen, weiter.
II. Das Rechtsmittel hat Erfolg. Es führt zur Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der
Sache an das OLG.
1. Nach Auffassung des OLG sind die von den Parteien getrof-
fenen ehevertraglichen Regelungen insoweit unwirksam, als sie
nacheheliche Unterhaltsansprüche der Antragsgegnerin gene-
rell ausschließen. Die Nichtigkeit dieser zum nachehelichen
Unterhalt getroffenen Regelungen erfasse jedoch nicht den
gesamten Vertrag; vielmehr habe die Vereinbarung über den
Ausschluss des Versorgungsausgleichs weiterhin Bestand.
Beim Vertragsschluss habe sich die damals 23 Jahre alte
Antragsgegnerin gegenüber dem Antragsteller in einer unglei-
chen Verhandlungsposition befunden. Sie sei diesem in ein
für sie fremdes Land gefolgt, dessen Sprache sie nicht be-
herrscht habe und in dem sie ohne eine Eheschließung weder
eine Aufenthalts- noch eine Arbeitserlaubnis erhalten hätte.
Da sie auch über keine Ausbildung verfügt habe, die ihr einen
baldigen Eintritt in das Arbeitsleben ermöglicht hätte, sei sie
vom elf Jahre älteren Antragsteller, den sie als Tropenarzt in
Brasilien kennen gelernt habe und der als Arzt im öffentlichen
Dienst schon bei Vertragsschluss gut verdient habe, wirt-
schaftlich völlig abhängig gewesen. Auch sei die Antrags-
gegnerin durch die ehevertraglichen Abreden, mit denen der
Antragsteller – nach seinem eigenen Vortrag – wirtschaftliche

Motive der Antragsgegnerin für die Heirat habe ausschließen
wollen und durch welche die einem Ehegatten nach einer
Scheidung zustehenden Ansprüche in vollem Umfang abbe-
dungen worden seien, einseitig unangemessen belastet wor-
den. Die ungleichen Verhandlungspositionen und die unaus-
gewogene Lastenverteilung hätten dazu geführt, dass die
ehevertraglichen Vereinbarungen über den Unterhaltsverzicht
einer Inhaltskontrolle nicht standhalten könnten. Jede andere
Bewertung würde dazu führen, dass die Antragsgegnerin,
nachdem sie über dreizehn Jahre mit dem Antragsteller ver-
heiratet gewesen sei und in dieser Zeit durch die Betreuung
der gemeinsamen Kinder maßgeblich zum Familienunterhalt
beigetragen habe, nahezu völlig rechtlos dastünde.
Gleichwohl führe die Sittenwidrigkeit der Regelung zum Un-
terhaltsausschluss nicht zur Nichtigkeit des gesamten Vertra-
ges, da die Parteien vereinbart hätten, dass die etwaige Ungül-
tigkeit einzelner Vertragsbestimmungen auf die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen keinen Einfluss haben solle. Ein
Ehevertrag, durch den lediglich der Versorgungsausgleich aus-
geschlossen und Gütertrennung vereinbart werde, der es aber
hinsichtlich des Ehegattenunterhalts bei der gesetzlichen Re-
gelung belasse, sei rechtlich bedenkenfrei. Dies ergebe sich
bereits aus der Wertung des Gesetzgebers in den §§ 1408 Abs. 1
und 2, 1410, 1414 BGB. Nach § 1408 BGB seien vom Leitbild
des Versorgungsausgleichs abweichende Regelungen zuzulas-
sen, die bis zu einem entschädigungslosen Ausschluss des
Versorgungsausgleichs führen könnten. Eine Grenze sei nur
dort zu ziehen, wo die Gefahr bestehe, dass der Verzichtende
als Folge seines Verzichts auf öffentliche Unterstützung ange-
wiesen sein werde. Das sei hier indessen nicht der Fall, da die
Antragsgegnerin durch die gesetzlichen Unterhaltsansprüche,
welche die Parteien nicht wirksam hätten abbedingen können,
abgesichert sei. Insbesondere stünden der Antragsgegnerin
Ansprüche auf Altersvorsorgeunterhalt zu, die sie in die Lage
versetzten, sich eine eigene Alterssicherung aufzubauen.
Eine andere Entscheidung sei auch nicht unter dem Gesichts-
punkt einer Änderung der Geschäftsgrundlage gerechtfertigt;
denn die Regelung im ersten Ehevertrag, nach dem ein An-
spruch auf Betreuungsunterhalt habe bestehen bleiben sollen,
und der später vereinbarte Ausschluss gerade auch dieses
Anspruchs zeigten, dass die Parteien bereits beim Ehevertrag
die Möglichkeit bedacht hätten, dass ihre Ehe nicht kinderlos
bleiben werde.
2. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung
nicht in vollem Umfang stand.
a) Wie der Senat in seinem – nach Erlass der hier angefochte-
nen Entscheidung ergangenen – Urt. v. 11.2.2004 (BGHZ 158,
81 = FamRZ 2004, 601; vgl. ferner Senatsbeschl. v. 6.10.2004
– XII ZB 110/99 – FamRZ 2005, 26 und – XII ZB 57/03 –
FamRZ 2005, 185; Senatsurt. v. 12.1.2005 – XII ZR 238/03 –
FamRZ 2005, 691 und v. 25.5.2005 – XII ZR 296/01 – FamRZ
2005, 1444 sowie – XII ZR 221/02 – FamRZ 2005, 1449)
dargelegt hat, darf die grundsätzliche Disponibilität der Schei-
dungsfolgen nicht dazu führen, dass der Schutzzweck der
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gesetzlichen Regelungen durch vertragliche Vereinbarungen
beliebig unterlaufen werden kann. Das wäre aber der Fall,
wenn dadurch eine evident einseitige und durch die individu-
elle Gestaltung der ehelichen Lebensverhältnisse nicht ge-
rechtfertigte Lastenverteilung entstünde, die hinzunehmen für
den belasteten Ehegatten – bei angemessener Berücksichti-
gung der Belange des anderen Ehegatten und seines Vertrau-
ens in die Geltung der getroffenen Abrede – bei verständiger
Würdigung des Wesens der Ehe unzumutbar erscheint. Die
Belastungen des einen Ehegatten werden dabei umso schwerer
wiegen und die Belange des anderen Ehegatten umso genaue-
rer Prüfung bedürfen, je unmittelbarer die Vereinbarung der
Ehegatten über die Abbedingung gesetzlicher Regelungen in
den Kernbereich des Scheidungsfolgenrechts eingreift.
Dabei hat der Tatrichter hier zunächst – im Rahmen einer
Wirksamkeitskontrolle – zu prüfen, ob die Vereinbarung über
den Ausschluss des Versorgungsausgleichs, allein oder im
Zusammenhang mit den übrigen Regelungen des Ehevertrags,
schon im Zeitpunkt ihres Zustandekommens offenkundig zu
einer derart einseitigen Lastenverteilung für den Scheidungs-
fall führt, dass ihr – und zwar losgelöst von der künftigen
Entwicklung der Ehegatten und ihrer Lebensverhältnisse –
wegen Verstoßes gegen die guten Sitten die Anerkennung
der Rechtsordnung ganz oder teilweise mit der Folge zu
versagen ist, dass an ihre Stelle die gesetzlichen Regelungen
treten (§ 138 Abs. 1 BGB). Erforderlich ist dabei eine Ge-
samtwürdigung, die auf die individuellen Verhältnisse beim
Vertragsschluss abstellt, insbesondere also auf die Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse, den geplanten oder bereits
verwirklichten Zuschnitt der Ehe sowie auf die Auswirkungen
auf die Ehegatten und auf die Kinder. Subjektiv sind die von
den Ehegatten mit der Abrede verfolgten Zwecke sowie die
sonstigen Beweggründe zu berücksichtigen, die den begüns-
tigten Ehegatten zu seinem Verlangen nach der ehevertrag-
lichen Gestaltung veranlasst und den benachteiligten Ehegat-
ten bewogen haben, diesem Verlangen zu entsprechen.
Soweit ein Vertrag der Wirksamkeitskontrolle standhält, hat
sodann eine Ausübungskontrolle nach § 242 BGB zu erfol-
gen. Dafür sind nicht nur die Verhältnisse im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses maßgebend. Entscheidend ist vielmehr, ob
sich nunmehr – im Zeitpunkt des Scheiterns der Lebens-
gemeinschaft – aus dem vereinbarten Ausschluss der Schei-
dungsfolge eine evident einseitige Lastenverteilung ergibt,
die hinzunehmen für den belasteten Ehegatten unzumutbar ist.
b) Die ehevertraglichen Abreden der Parteien halten bereits der
Wirksamkeitskontrolle (§ 138 Abs. 1 BGB) nicht stand. Die
Sittenwidrigkeit dieser Abreden ist dabei nicht auf den Aus-
schluss des nachehelichen Unterhalts beschränkt; sie erfasst
auch den vereinbarten Ausschluss des Versorgungsausgleichs.
Das OLG weist zu Recht darauf hin, dass sich die Antrags-
gegnerin, die beim Vertragsschluss erst 23 Jahre alt, in
Deutschland fremd und der deutschen Sprache nicht mächtig
war, die über keine Ausbildung verfügt hat und ohne die
Eheschließung weder eine Aufenthalts- noch eine Arbeits-

erlaubnis erhalten hätte, sich gegenüber dem Antragsteller,
der elf Jahre älter, in Deutschland beheimatet und im öffent-
lichen Dienst wirtschaftlich abgesichert war, in einer sehr viel
schwächeren Verhandlungsposition befunden hat. Diese Dis-
parität stellt, wie das OLG ebenfalls nicht verkennt, eine
evident einseitige Lastenverteilung zum Nachteil der Antrags-
gegnerin dar. Denn die getroffenen Abreden würden, wären
sie wirksam, dazu führen, dass die Antragsgegnerin ohne
jeden nachehelichen Schutz dastünde, und zwar auch dann,
wenn sie – wie geschehen – gemeinsame Kinder betreut. Die
Antragsgegnerin hätte mithin die ehebedingten Nachteile, die
sich – nach der Geburt ihrer Kinder – aus ihrem mit der
Tätigkeit als Hausfrau und Mutter einhergehenden Verzicht
auf eine eigene Erwerbstätigkeit ergeben, allein zu tragen –
ein Ergebnis, das mit dem Gebot ehelicher Solidarität
schlechthin unvereinbar wäre. Diese Schutzlosigkeit der An-
tragsgegnerin war – als mögliche Folge einer Scheidung –
auch schon bei Abschluss des Ehevertrags vorhersehbar; denn
die Parteien sind, wie das OLG aus den getroffenen Abreden
zutreffend gefolgert hat, bereits damals von der Möglichkeit
ausgegangen, dass aus ihrer Ehe Kinder hervorgehen würden.
Schließen Parteien unter solchen Voraussetzungen gleich-
wohl alle vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen aus, so
muss die Rechtsordnung einer solchen Abrede schon nach
§ 138 BGB die Anerkennung versagen.
Diese Missbilligung gilt nicht nur für den Ausschluss jeglichen
nachehelichen Unterhalts, sondern in gleicher Weise auch für
den Ausschluss des Versorgungsausgleichs. Die von den Par-
teien vereinbarte salvatorische Klausel ändert daran – ent-
gegen der Auffassung des OLG – nichts. Ergibt sich, wie hier,
die Sittenwidrigkeit der getroffenen Abreden bereits aus der
Gesamtwürdigung eines Vertrags, dessen Inhalt für eine Partei
– wie hier für die Antragsgegnerin – ausnahmslos nachteilig ist
und dessen Einzelregelungen durch keine berechtigten Be-
lange der anderen Partei gerechtfertigt werden, so erfasst die
Nichtigkeitsfolge notwendig den gesamten Vertrag, hier also
auch den für die Antragsgegnerin nachteiligen Ausschluss des
Versorgungsausgleichs. Für eine Teilnichtigkeit bleibt in sol-
chem Fall kein Raum (vgl. etwa Brambring, FPR 2005, 130,
133). Insbesondere lässt sich die Nichtigkeit des Ausschlusses
des Versorgungsausgleichs nicht, wie das OLG meint, deshalb
verneinen, weil bereits der Ausschluss des nachehelichen
Unterhalts seinerseits nichtig sei und die Antragsgegnerin
deshalb mithilfe des Altersvorsorgeunterhalts eine eigene Al-
tersvorsorge aufbauen könne. Eine solche Argumentation
würde nicht nur zu einer beliebigen Austauschbarkeit der
Nichtigkeit einzelner Vertragsteile führen; sie verkennt auch,
dass der Versorgungsausgleich sich zwar seiner Zielrichtung
nach als ein vorweggenommener Altersvorsorgeunterhalt ver-
stehen lässt (Senatsurt. v. 11.2.2004 a.a.O., 604), dass der
Altersvorsorgeunterhalt den Versorgungsausgleich aber nicht
ersetzen kann, weil der eine für den zukünftigen Versorgungs-
aufbau bestimmt ist, während der andere den Versorgungs-
aufbau für die Vergangenheit ausgleichen soll.
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3. Der Senat vermag in der Sache nicht abschließend zu
entscheiden, da die Vorinstanzen – von ihrem Standpunkt
aus folgerichtig – keine Feststellungen über die von den
Parteien in der Ehe erworbenen Versorgungsanrechte getrof-
fen haben. Die Sache war daher an das OLG zurückzuver-
weisen, damit es diese Feststellungen nachholt und den Ver-
sorgungsausgleich durchführt.

Prozesskostenhilfe f&r Vaterschaftsanfechtung
bei bewusst falschem Vaterschaftsanerkenntnis

§ 114 ZPO; §§ 1600 Abs. 1 Nr. 1, 1599, 1592 Nr. 2 BGB

Prozesskostenhilfe f%r ein Verfahren auf Vaterschafts-
anfechtung kann auch bei einem bewusst falschen Vater-
schaftsanerkenntnis und der in Kenntnis der Nichtvater-
schaft erteilten Zustimmung der Kindesmutter hierzu
nicht wegen Mutwilligkeit der Rechtsverfolgung versagt
werden (hier f%r den Fall der Vaterschaftsanfechtung
durch die Kindesmutter).

OLG Kçln, Beschl. v. 11.5.2006 – 14 WF.49/06

Gründe: I. Die nicht verheiratete Klägerin ist die Mutter
eines am 29.1.2004 geborenen Mädchens. Der Beklagte hat
die Vaterschaft für das Kind durch Jugendamtsurkunde vom
25.3.2004 anerkannt. Mit am 31.1.2006 beim AG eingereich-
ter Klage erstrebt die Klägerin die Feststellung, dass der
Beklagte nicht der Vater ihrer Tochter ist. Sie trägt dazu vor,
der leibliche Vater des Kindes sei ein Herr R. Dieser habe
jedoch nach der Geburt des Kindes aus persönlichen Gründen
nicht in Erscheinung treten sollen, weshalb sie – die Klägerin
– die Angabe des Kindesvaters verweigert habe. Sie sei
jedoch von den Sozialbehörden mit der Androhung von Leis-
tungsentzug unter Druck gesetzt worden und habe deshalb den
Beklagten, der sich zur Vaterschaftsanerkennung bereit ge-
funden habe, als Vater benannt. Inzwischen habe sich die
Situation geändert, sie – die Klägerin – und der leibliche
Kindesvater beabsichtigten, demnächst zu heiraten. Für sie
sei es deshalb wichtig, dass der richtige Vater des Kindes in
der Geburtsurkunde stehe.
Durch den angefochtenen Beschluss hat das AG die von der
Klägerin beantragte Prozesskostenhilfe mit der Begründung
abgelehnt, die Rechtsverfolgung sei mutwillig, weil die Klä-
gerin selbst durch falsche Erklärungen bewirkt habe, dass die
Abstammung des Kindes unrichtig in öffentliche Urkunden
eingetragen worden sei.
Der gegen diese Entscheidung gerichteten Beschwerde der
Klägerin hat das AG nicht abgeholfen und die Sache dem OLG
zur Entscheidung vorgelegt. Der zuständige Einzelrichter hat
die Entscheidung dem Senat als Kollegialgericht übertragen.
II. Die Beschwerde ist zulässig und begründet.
Die beabsichtigte Rechtsverfolgung hat Aussicht auf Erfolg.
Auch bei einem bewusst falschen Vaterschaftsanerkenntnis
kann die Vaterschaft gem. §§ 1600 Abs. 1 Nr. 1, 1599 Abs. 1.,

1592 Nr. 2 BGB angefochten werden (Senat FamRZ 2002,
629 ff. mit ausführlicher Begründung; Palandt/Diederichsen,
BGB, 65. Aufl. 2006, § 1598 Rn 2). Das Anfechtungsrecht ist
in diesen Fällen nicht wegen Rechtsmissbrauchs ausgeschlos-
sen (Senat, a.a.O., für den Fall der Anfechtung durch den
Anerkennenden). Die zweijährige Anfechtungsfrist, die gem.
§ 1600b Abs. 2 S. 1 BGB mit der Wirksamkeit der Anerken-
nung beginnt, ist vorliegend gewahrt.
Entgegen der Auffassung des AG kann die nachgesuchte
Prozesskostenhilfe nicht wegen Mutwilligkeit der Rechtsver-
folgung versagt werden. Insoweit ergeben sich Parallelen zum
Fall der Auflösung einer Scheinehe (vgl. dazu und zum Nach-
folgenden BGH FamRZ 2005, 1477 f.). Zwar ist die Einge-
hung der Scheinehe als rechtsmissbräuchlich anzusehen, nicht
aber die Auflösung der Ehe auf dem gesetzlich vorgeschrie-
benen Weg. Daraus ergibt sich zugleich, dass ein Scheidungs-
begehren in diesen Fällen nicht als mutwillig i.S.v. § 114 ZPO
angesehen werden kann. Andernfalls würde die bedürftige
Partei unter Verletzung des Grundsatzes der Rechtsanwen-
dungsgleichheit schlechter gestellt als die nicht bedürftige.
Entsprechende Erwägungen gelten für den vorliegenden
Sachverhalt. Auch hier mag zwar die Vaterschaftsanerken-
nung und insbesondere die in Kenntnis der Nichtvaterschaft
des Beklagten erteilte Zustimmung der Klägerin zu der An-
erkennung rechtsmissbräuchlich gewesen sein, das gilt aber
nicht für die Beseitigung der dadurch eingetretenen Rechts-
folgen auf dem gesetzlich allein möglichen Weg der Vater-
schaftsanfechtung (vgl. Senat, a.a.O.). Wenn danach in sol-
chen Fällen einer nicht bedürftigen Partei diese Möglichkeit
eröffnet ist, kann sie einer bedürftigen Partei nicht wegen
Mutwilligkeit der Rechtsverfolgung verweigert werden.
Da die Bedürftigkeit der Klägerin zweifelsfrei belegt ist, war
ihr somit Prozesskostenhilfe zu bewilligen.
Aus gegebenem Anlass weist der Senat abschließend darauf
hin, dass es entgegen der Auffassung des Vormundschafts-
gerichts, das von dem Familiengericht um die Bestellung
eines Ergänzungspflegers gebeten worden ist, einer solchen
Bestellung im vorliegenden Falle sehr wohl bedarf. Das
Erfordernis ergibt sich aus der nach § 640e Abs. 1 ZPO
zwingend vorgeschriebenen Beiladung des betroffenen Kin-
des, das durch die allein sorgeberechtigte Mutter, die Klägerin
im Statusprozess ist, nicht vertreten werden kann (ausführlich
dazu BGH FamRZ 2002, 880 ff.).

Mitgeteilt von Walter Quack, Richter am OLG Köln
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